
Beitrags- und Gebührenordnung 2013   
der Bowlingunion Bremen e.V. (BuB) 
Zur besseren Lesbarkeit ist die männliche Form gewählt worden.  

 - 1 -  MV –Beschluss 31.05.2012 

 
Die BuB erhebt Beiträge und Gebühren, um seine satzungsmäßigen Aufgaben und die ordnungsmäßige 
Durchführung der sportlichen Wettkämpfe zu gewährleisten. 
Die Höhe der jeweiligen Beiträge und Gebühren wird nach § 10 der BuB –Satzung durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 
Der Beschluss erfolgt im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung.  
 

1. Vereinsbeiträge Erw./ Jugend 
1.1 Mitgliedsbeitrag ab 01.01.2013 

  Spielvereinigung  bzw.  Klub je Person im Januar und Juli 13,00  /  3,00 Euro 
Einzelmitgliedschaft (Em)  im Januar und Juli 13,00  /  3,00 Euro 
 

 Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollenden, werden ab der 
 kommenden Spielzeit (01.07. eines Jahres) als Erwachsene beitragspflichtig. 
1.2  Aufnahmegebühr 
 Neuaufnahme ab 02.01.2012 je Person einmalig 10,00  /  5,00 Euro 
 
 
 

2. Verbandsbeiträge Fälligkeit Erw. / Jugend 
2.1 Ausstellung einer Spielberechtigung p. a.  am 31.01. 

 Beiträge an Fachverbände (DKB, DBU, BLV) 12,00  /  6,00 Euro
  

2.2 Teilnahme an Wettbewerben p. a.  am 31.07. 
 Je Spielberechtigung  15,00  /  6,00 Euro 

. 

2.3 Ranglistenkarte 
 Je Spielberechtigung   13,00  /  3,00 Euro 

 
Der Beitrag für die Ranglistenkarte wird von 
der Deutschen Bowling Union (DBU) festgesetzt. 
Die für ein Sportjahr gültige RLK wird den Vereinen / Klubs in Rechnung gestellt und 
nach Bezahlung ausgehändigt. 
Bei Ausstellung einer neuen Ranglistenkarte (Verlust, unbrauchbar) 
wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr erhoben. 
 Bei Bestellung je Spielberechtigung 18,00  /  5,00 Euro 
 

2.4 Meldegebühr (Liga - Wettkämpfe) 
Klubmannschaften  ( gem. Durchführungsbestimmungen) 

 4er-Teams einmalig 20,00 Euro 
5er-Teams einmalig 25,00 Euro 
 

 
 Bei Nachmeldungen werden die Beiträge  2.1  bis  2.3  sofort fällig. 
 



Beitrags- und Gebührenordnung 2013   
der Bowlingunion Bremen e.V. (BuB) 
Zur besseren Lesbarkeit ist die männliche Form gewählt worden.  

 - 2 -  MV –Beschluss 31.05.2012 

 
3. Sonstige Gebühren 

3.1 Wechsel der Spielberechtigung  ( Klub-Klub oder Klub–Em oder  Em–Klub) 
 

 Beim ersten Wechsel im Kalenderjahr keine Gebühr. 
 

 Für jeden weiteren Wechsel im Kalenderjahr  jeweils 10 Euro 
 
3.2 Ab- und Anmeldung einer Spielberechtigung 

 
 Beim ersten Abmelden im Kalenderjahr keine Gebühr. 

 
 Erneute Spielberechtigung ausstellen Erwachsene 20,00 Euro 

 Jugendliche 10,00 Euro 
 

 Für jede weitere Abmeldung im Kalenderjahr jeweils 10,00 Euro 

 
3.3 DKB –Pass ( ggf. bitte Foto einreichen ) 

 
 Bei der ersten Ausstellung keine Gebühr (Bestandteil der Aufnahmegebühr). 

 
 Für die Ausstellung eines neuen Spielerpasses (Verlust, unbrauchbar) 

wird neben der erneuten Spielberechtigung 
zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Erwachsene 10,00 Euro 
 Jugendliche   5,00 Euro 
 

 
 

Datum Grund / Überarbeitung 
 
26.01.2012 1. Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
31.05.2012 2. Beschlussfassung (Jugendarbeit, Verwaltung, DM-Umlage bei BuB -Mitglied) 
 
 
 
 
 

Hinweis:  Die Vereine sind verpflichtet, die DKB -Bestandserhebung zum 01.01. eines 
Jahres  – unterteilt nach Altersklassen- bis zum 15. Januar bei der BuB einzureichen. 
Das gilt auch für den Verein BuB. 
 
Die jeweiligen Formular-Sätze werden nach der Bestandspflege der Angaben von 
Funktionsträgern sowie deren Kontaktdaten dem BLV Kegeln und Bowling ausgehändigt. 
 


